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Umfang 
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AM

A1

A2
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L

T

B

B Schlüsselz. 96

BE

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

Zwei- u. dreirädrige Kleinkrafträder, vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge bis 45 km/h, max. 50 cm³ bzw. 4 kW Nennleistung

Krafträder, auch mit Beiwagen, bis 125 cm³ max. 11 kW und 0,1 kW/kg sowie dreirädrige Kfz bis 15 kW 

Krafträder, auch mit Beiwagen, bis 35 kW und max. 0,2 kW/kg; nur Drosselung von Krafträdern bis 70 kW möglich

Krafträder, auch mit Beiwagen,
 - Dreirädrige Kfz mit mehr als 15 kW
 - Bei mind. 2 Jahre Vorbesitz A2 (mit Prüfung)

Zugmaschinen (Land-/Forstwirtschaft) bis 40 km/h, mit Anhänger bis 25 km/h, Flurförderzeuge (selbstfahrende Arbeitsmaschinen, 
Stapler) bis 25 km/h 

Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h (bis zum 18. Lj. 40 km/h) und 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder selbstfahrende Futtermischwagen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit 
von nicht mehr als 40 km/h, die jeweils nach ihrer Bauart für die Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und 
für solche Zwecke eingesetzt werden (jeweils auch mit Anhängern) 

Kfz bis 3.500 kg zG, zur Beförderung von max. 8 Personen, auch mit Anhänger bis 750 kg zG; zG Zug max. 3.500 kg, wenn zG Anhänger 
über 750 kg

Kfz der Klasse B mit Anhänger über 750 kg zG; zG Zug über 3.500 kg, aber nicht über 4.250 kg

Kombination aus Kfz der Klasse B und Anhänger; zG Anhänger max. 3.500 kg, 

Kfz mit einer zG über 3.500 kg und max. 7.500 kg, auch mit Anhänger bis 750 kg zG 

Kombination aus Kfz der Klasse C1 und Anhänger über 750 kg zG; Kombination aus Kfz der Klasse B und Anhänger mit einer zG über 
3.500 kg; zG der Kombination jeweils max. 12.000 kg 

Kfz mit einer zG über 3.500 kg auch mit Anhänger bis 750 kg zG 

Kombination aus Kfz der Klasse C und Anhänger über 750 kg zG

Kfz zur Beförderung bis max. 16 Personen, Länge max. 8 m, auch mit Anhänger bis 750 kg zG

Kombination aus Kfz der Klasse D1 und Anhänger über 750 kg zG

Kfz zur Beförderung von mehr als 8 Personen auch mit Anhänger bis 750 kg zG

 Kombination aus Kfz der Klasse D und Anhänger über 750 kg zG 
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* Bei Teilnahme am Begleiteten Fahren und während der Ausbildung zum Berufskraftfahrer  |  - Das Mindestalter bei C und D Klassen kann aufgrund von Spezialregelungen abweichen (Berufskraftfahrerausbildung, etc.)  |  zG = zulässige Gesamtmasse

Bitte beachten Sie, dass der Umfang der Klassen verkürzt dargestellt wurde und nicht abschließend ist (vgl. § 6 Fahrerlaubnis-Verordnung)



01.03   Schutzbrille

01.06  Brille oder Kontaktlinsen

  Beschränkung der Klasse CE aufgrund der aus der bisherigen 79 (C1E>12000kg, L ≤ 3)
Klasse 3 resultierenden Berechtigung zum Führen von dreiachsigen Zügen mit Zugfahrzeug 
der Klasse C1 und mehr als 12.000 kg Gesamtmasse und von Zügen mit Zugfahrzeug der 
Klasse C1 und zulassungsfreien Anhängern, wobei die Gesamtmasse mehr als 12.000 kg 
betragen kann und von dreiachsigen Zügen aus einem Zugfahrzeug der  Klasse C1 und 
einem Anhänger, bei denen die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des 
Zugfahrzeuges übersteigt (nicht durch C1E abgedeckter Teil). Die vorgenannten 
Berechtigungen gelten nicht für Sattelzüge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 
7,5 t. Der Buchstabe  steht in dieser Schlüsselung für die Anzahl der Achsen.

42   Angepasste Einrichtung für die Sicht nach hinten/zur Seite

64  Beschränkt auf Fahrten mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als
      ......  km/h

70 Umtausch des Führerscheins Nummer ..., ausgestellt durch ... (EU/UN-
       Unterscheidungszeichen, im Falle eines Drittlandes, Z.B. „70.0123456789.NL“)

71  Duplikat des Führerscheins Nummer ... (EU/UN-Unterscheidungszeichen, im Falle eines
      Drittlandes, ZB. „17.987654321.HR“)

78  Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

79.01  Nur zweirädrige Fahrzeuge mit oder ohne Beiwagen.

79.02  Nur dreirädrige Fahrzeuge der Klasse AM oder vierrädrige Leichtfahrzeuge der
           Klasse  AM.

79.03  Nur dreirädrige Fahrzeuge.

79.04  Nur Fahrzeugkombinationen aus dreirädrigen Fahrzeugen und einem Anhänger mit
           einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 750 kg.

79.05   Krafträder der Klasse A1 mit einem Leistungsgewicht von mehr als 0,1 kW/kg.

79.06    Fahrzeuge (Fahrzeugkombination) der Klasse BE, sofern die zulässige
            Gesamtmasse des Anhängers 3.500 kg übersteigt. 

96   Fahrzeugkombinationen aus Fahrzeugen der Klasse B und einem Anhänger mit einer
       zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse
       einer derartigen Kombination mehr als 3.500 kg, jedoch nicht mehr als 4.250 kg beträgt.

Bedeutung der Schlüsselzahlen auf der Rückseite des 
Führerscheines 
Eingetragen i. d. Spalte Nr. 12 (Klasse) Zeile Nr. 12 (Person)
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171  Klasse C1, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D mit einer zulässigen
        Gesamtmasse von nicht mehr als 7.500 kg, jedoch ohne Fahrgäste.

172  Klasse C, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D, jedoch ohne Fahrgäste.
 
174  Klasse L - gültig auch zum Führen von Zugmaschinen mit einer durch die Bauart
        bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h, auch mit einachsigem
        Anhänger (wobei Achsen mit einem Abstand von weniger als 1,0 m voneinander als
        eine Achse gelten) sowie Kombinationen aus diesen Zugmaschinen und Anhängern
        wenn sie mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden.   75

175  Klasse L - auch gültig zum Führen von Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart
        bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und zum Führen von
        Kraftfahrzeugen mit Ausnahme der zu den Klassen A, A2, A1 und AM gehörenden mit
        einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm³

194  Klasse B, gültig bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres zum Führen von dreirädrigen
        Kraftfahrzeugen der Klasse A1 bzw. nach Vollendung des 21. Lebensjahres zum Führen
        von dreirädrigen Kraftfahrzeugen der Klasse A.

196  Im Inland Krafträder (auch mit Beiwagen) mit einem Hubraum von bis zu 125 cm³, einer
        Motorleistung von nicht mehr als 11 KW, bei denen das Verhältnis der Leistung zum
        Gewicht 0,1 KW/kg nicht übersteigt.
 
197  Die Prüfung wurde auf einem Kraftfahrzeug mit Automatikgetriebe abgelegt und eine
        praktische Ausbildung zum Führen von Fahrzeugen der Klasse B mit Schaltgetriebe
        wurde absolviert (§ 17a FeV)

HINWEISE:

Fahrerlaubnisse der Klassen C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E gelten 5 Jahre .

Alle ab dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine gelten 15 Jahre .

Die genauen Umtauschfristen für alle Führerscheine, die vor dem 19.01.2013 
ausgestellt wurden, entnehmen Sie bitte unserer Internetseite 

www.landkreis-hof.de

Weitere Informationen erhalten Sie beim:

Landratsamt Hof
Fahrerlaubnisbehörde
Schaumbergstraße 14 | 95032 Hof

Telefon:   09281 57 222 
E-Mail:    fuehrerscheinstelle@landkreis-hof.de

Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag:   07:30  - 16:00 Uhr 
Dienstag und Mittwoch:   07:30  - 14:00 Uhr 
Freitag:     07:30   - 12:30 Uhr
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